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Bebauungsplan Nr.26 „Haide Feld III“ 
Abwägung der Anregungen, die im Verfahren nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 

BauGB vom 04.11.2013 bis 03.12.2013 vorgebracht wurden. 
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  Abwasserverband Coswig/Anhalt 
Schreiben vom: 27.11.2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Abwasserverband verweist auf sein Schreiben vom 07.10.2010 (s. 
unten).  
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Die darin genannten Hinweise hinsichtlich der Entsorgung des 
Schmutz- und Regenwassers sowie Versorgung mit Trinkwasser 
wurden zur Kenntnis genommen und sind bereits in der Begründung 
zum Bebauungsplan enthalten (Kap. 7.2). Weitere Hinweise betreffen 
die Erschließungsplanung und werden in diesem Rahmen 
berücksichtigt. 
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Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt 
Schreiben vom: 19.11.2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken mehr bestehen 
und diese Planung nun als „gelungenes Beispiel“ angesehen wird. 
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Sonstige Hinweise zum Flurneuordnungsverfahren, zum ländlichen 
Wegebau und der Förderung der regionalen Entwicklung in Sachsen-

Anhalt werden zur Kenntnis genommen. 
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  Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt 
Schreiben vom: 28.11.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Landesamt für Geologie und Bergwesen verweist auf sein 
Schreiben vom 19.07.2012 (s. unten). 
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Die darin erfolgte Empfehlung, bei Neubebauungen 
Baugrunduntersuchungen vornehmen zu lassen, wird zur Kenntnis 
genommen.  
 
Ansonsten ergehen keine Hinweise oder Anregungen. 
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Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt 
Schreiben vom: 25.11.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus Sicht des Arbeitsschutzes und der technischen Sicherheit werden 
keine Einwände vorgetragen.  
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Die Hinweise zur Bestellung eines Koordinators für Sicherheits- und 
Gesundheitsschutz sowie auf einen zu erarbeitenden Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzplan und die Vorankündigung werden zur Kenntnis. 
 
Die Hinweise zu nachfolgenden Genehmigungsverfahren werden zur 
Kenntnis genommen. 
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Landesamt für Vermessung und Geoinformation 
Schreiben vom: 13.11.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Absatz 3 
Der Hinweis zu den Grenzeinrichtungen i.V.m. den gesetzlichen 
Regelungen des Vermessungs- und Geoinformationsgesetzes 
Sachsen-Anhalt wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu Absatz 4 
 Als Hinweise werden in die Begründung des Bebauungsplanes (Kap. 
7.2) aufgenommen: 
„Es befinden sich im Plangebiet Grenzeinrichtungen, welche zu sichern 
bzw. wiederherzustellen sind. Nach § 5 und § 22 des Vermessungs- 
und Geoinformationsgesetzes Sachsen-Anhalt (VermGeoG LSA) 
handelt derjenige ordnungswidrig, der unbefugt Grenzmarken 
einbringt, verändert oder beseitigt. Der für die Baumaßnahme 
verantwortliche Träger hat dafür zu sorgen, dass die erforderlichen 
Arbeiten zur Sicherung bzw. Wiederherstellung der Grenzmarken 
durch eine nach § 1 des Gesetzes befugte Stelle durchgeführt werden. 
Im Falle der Gefährdung von Grenzmarken muss rechtzeitig vor 
Baubeginn die erforderliche Sicherung durchgeführt werden. Dies ist in 
Ausschreibungsunterlagen aufzunehmen.“ 
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